
     

Meldung nach § 11 Landeshundegesetz Nordrhein-Westfalen

Hunde die eine Widerristhöhe von mindestens 40 cm oder ein Gewicht von mindestens 20 kg erreichen, sind ordnungsbehördlich
anzumelden.    

Angaben zur Hundehalterin /  zum Hundehalter    (Für Rückfragen: Frau Vrban 82 - 35 30 oder  Herr Bastel 82 - 22 77)

Name: ___________________________________________       Vorname: ____________________________________________________

Geburtsdatum: ____________________________________       Straße und Haus-Nr.: ___________________________________________

Postleitzahl:     3333__  Gütersloh

Angaben zum Hund

Rasse: ______________________________________       Alter:__________________________________________________

Fellfarbe: ____________________________________        Widerristhöhe (Größe in cm) : ________ Gewicht: _______________Kg
               (Widerristhöhe; Spitze des Schulterblattes)

Name: ______________________________________________________

Haltung des Hundes seit : __________________________________            Mikrochipnummer: _________________________________________________________
                                             

Folgende Unterlagen sind vorzulegen:

1. Kopie der aktuellen Haftpflichtversicherung
(Mindestversicherungssumme  500.000 € für Personen- und Sachschäden;  250.000 € für sonstige Schäden)

2. Sachkundenachweis

Der Sachkundenachweis ist nicht erforderlich,  wenn ein Hund seit mehr als 3 Jahren gehalten wird und es während
dieser Zeit zu keinen tierschutz- oder ordnungsbehördlich erfassten Vorkommnissen gekommen ist ( Die Feststellung
der 3-jährigen Hundehaltung setzt in der Regel eine ununterbrochene Haltung voraus. Soweit zwischen den einzelnen Hunde-
haltungen bis zu zwei, einen Zeitraum von jeweils drei Monaten nicht überschreitende, hundehaltungsfreie Abschnitte lagen,
sind diese wie Zeiten der Hundehaltung zu behandeln )

Als sachkundig gelten auch Personen,

• die in Besitz eines Jagdscheines sind,
• die Jägerprüfung mit Erfolg abgelegt haben,
• eine Erlaubnis nach dem Tierschutzgesetz zur Zucht oder Haltung von Hunden besitzen,
• Tierärzte,
• Polizeihundeführer,
• Erlaubnisinhaber  nach § 11 Abs. 1 Nr 3 Buchstabe a oder b des Tierschutzgesetzes,
• Personen, die nach § 10 Abs. 3 Landeshundegesetz Sachkundebescheinigungen ausstellen dürfen.

Ich bestätige, dass ich bereits seit mehr als 3 Jahren große Hunde
gehalten habe. Während dieser Zeit ist es zu keinen tierschutz-
oder ordnungsbehördlich erfassten Vorkommnissen gekommen.

  ___________________________
Gütersloh, ___________________                                                           (Unterschrift)

Ich versichere, die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu gemacht zu haben. Ich habe zur Kenntnis
genommen, das bei wahrheitswidrigen Angaben mit der Ablehnung der Erlaubnis zu rechnen ist. Ich stimme
der Einsichtnahme in evtl. Straf- oder Ermittlungsakten durch die Ordnungsbehörde zu.

Gütersloh, _________________________________  _________________________
              (Datum)                    (Unterschrift)
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